
 

Bayerisches Landesamt für 
Pflege 

Merkblatt: Durchführung von Kenntnisprüfungen 

Sie möchten eine Kenntnisprüfung nach § 45 PflAPrV anbieten und 
durchführen? 

Die Kenntnisprüfung ist eine Prüfung, die sich auf die Inhalte der staatlichen 

Abschlussprüfung erstreckt, § 40 Abs. 3 Satz 2 PflBG. In der Kenntnisprü-

fung hat die zu prüfende Person nachzuweisen, dass sie über die für die 

jeweilige Tätigkeit erforderlichen Kompetenzen verfügt, § 45 Abs. 1 Satz 1 

PflAPrV. Das LfP als zuständige Behörde legt den Umfang der Prüfung fest, 

§ 45 Abs. 4 Satz 3 PflAPrV 

Sie sind eine Pflegeschule nach § 9 PflBG oder eine Einrichtung nach § 7 

PflBG? 

Sie können die Kenntnisprüfung durchführen. Allerdings müssen Sie dem 

Bayerischen Landesamt für Pflege (LfP) deren Durchführung formlos (z.B. 

per E-Mail) anzeigen. 

Sie sind keine der vorgenannten Stellen, möchten aber die Kenntnisprüfung 

durchführen? 

Sie müssen einen formlosen Antrag auf Anerkennung als vergleichbare Ein-

richtung an anerkennung-pflege@lfp.bayern.de stellen. 

Dieser muss Folgendes enthalten: 

1. Versicherung, dass Sie über ausreichende Räumlichkeiten und Lehr-

mittel zur Durchführung der Kenntnisprüfung verfügen (formlos ge-

nügt; stichprobenartig können Raumpläne angefordert werden). 

Bayerisches Landesamt für Pflege Öffentliche Verkehrsmittel E-Mail 
Mildred-Scheel-Straße 4 ⋅ 92224 Amberg Buslinie 403 poststelle@lfp.bayern.de 
Telefon 09621 9669-0 / Fax -1111 Haltestelle Stauffenbergstraße Internet 

www.lfp.bayern.de 
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2. Nachweise über ausreichend qualifizierte Prüfer im Sinne des § 45 

Abs. 3 Satz 2 (mündlicher Teil), Abs. 5 Satz 2 (praktischer Teil) 

PflAPrV. 

3. Benennung der Personen unter Angabe deren Qualifikationen, die 

als Prüfungsvorsitzende zum Einsatz kommen. 

4. Nachweis fachliches Konzept (Wenn Sie sich an dem Handlungsleit-

faden des LfP und dem Rahmenplan orientieren, reicht eine diesbe-

zügliche Versicherung, diese finden Sie auf unserer Homepage unter 

https://www.lfp.bayern.de/anerkennungsverfahren/infomate-

rial/Kenntnispruefung_Handlungsleitfaden_und_Rahmenplan.pdf. 

5. Optional: Angabe, ob Vorbereitungslehrgänge angeboten werden. 
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